Mögliche Mindestanforderungen zu den Ausbildungszielen 3.8 und 3.10:
(Es handelt sich hier um Beispiele aus vergangenen Kursen – dies heisst, dass die Mindestanforderungen nicht zwingend gut sind)
· Der/die TN kann ein Sicherheitskonzept für eine sicherheitsrelevante Aktivität auf der Wolfstufe erstellen
· Der/die TN kann eine Wanderung planen, durchführen und auswerten und sich Transferüberlegungen hinsichtlich der Umsetzung auf der Wolfstufe machen.
· Die TN können eine Wanderung (auf Roverstufe) planen sowie auswerten und machen sich dabei Transferüberlegungen auf die Wolfsstufe.
· Die TN können eine Wanderung durchführen und können sich Sicherheitsüberlegungen zur Durchführung machen.
· Der/die TN kann sich sicherheitsrelevante Überlegungen zu einem Programmteil machen. 
· Der/die TN kann ein Sicherheitskonzept zu einem Programmteil erstellen 
· Der/die TN kann ein korrektes und vollständiges SiKo für eine Aktivität erstellen
· Der/die TN kann eine Wanderung (für die Roverstufe) planen und durchführen und auswerten.
· Der/die TN kann sich stufengerechte Transfergedanken zu seiner geplanten Wanderung machen.
· Der/die TN kann sicherheitsrelevante Überlegungen zu seiner geplanten Wanderung machen.
· Der/die TN kann eine Wanderung planen, durchführen und auswerten.
· Der/die TN wissen, welche Sicherheitsüberlegungen er/sie sich zu einer Wanderung machen müssen.
· Der/die TN weiss, wie man eine Wanderung spannend gestalten kann.
· Der/die TN kennt alle sicherheitsrelevanten Überlegungen, die für eine Wanderung mit Kindern gemacht werden müssen.

